
 1

A n l a g e  2  
(zu Nummer 8 Abs. 1 der Beschaffungsordnung) 

 
Regelungen  für die Inanspruchnahme von Leistungen  

des Logistik Zentrum Niedersachsen  
— Nutzungsregelungen — 

 

 

Nachfolgend werden die  Rechte und Pflichten zwischen den Kunden und dem LZN im 

Geschäftsprozess geregelt und die Ausführungen der Beschaffungsordnung präzisiert. 

 
1. Bestell- und Lieferverfahren 

 

1.1 Alle Waren und Artikel werden in einem elektronischen Produktkatalog gelistet. Im 

Webshop werden standardisierte Waren und Artikel angeboten. Produktkatalog und Webshop 

gliedern sich in spezifische Produkt- und Warengruppen. Die Zugriffe auf die einzelnen Produkt- 

und Warengruppen können gesondert vergeben werden. 

 

1.2 Die Anforderung von Waren und Dienstleistungen erfolgt über von den Dienststellen 

autorisierte Bestellerinnen oder Besteller. Sie erhalten über eine Benutzerkennung (elektronische 

Signatur) Zugang zu den elektronischen Warenkörben zur Abgabe einer rechtsverbindlichen 

Bestellung, bzw. weisen sich durch die Kennung gegenüber dem Kundenservice des LZN als 

berechtigte Besteller aus. Die Bestellberechtigung bezieht sich ausschließlich auf Artikel für den 

dienstlichen Bedarf. Ein Erwerb für den privaten Gebrauch oder zur Weitergabe an Dritte ist nicht 

zulässig. Die Anzahl der Bestellerinnen und Besteller ist zu begrenzen. In den Dienststellen 

bündeln sie die Bestellungen und leiten sie an den Kundenservice des LZN weiter. Bestellungen 

werden elektronisch, schriftlich oder fernmündlich entgegengenommen.  

 

Das LZN ist wie folgt erreichbar: 

 

Logistik Zentrum Niedersachsen 

Gimter Straße 26 

34346 Hann. Münden 

Hotline: 05541 702-777 

24-Stunden-Fax: 05541 702-799 

E-Mail: service@lzn.de 

Webshop: www.lzn.niedersachsen.de. 
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Für telefonische Bestellungen sowie für Fragen zum Bestellvorgang oder zum Artikelsortiment 

steht ein Kundenservice an Werktagen von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr (freitags bis 15.00 Uhr) zur 

Verfügung. Bestellungen aus dem Standardsortiment erfolgen online mittels Webshop. Webshop 

und Fax stehen 24 Stunden täglich zur Verfügung. 

 

Nicht standardisierte Produkte oder Sonderbeschaffungen sowie Dienstleistungen werden durch 

das LZN ausgeschrieben und nach fachtechnischer Stellungnahme des Kunden durch das LZN 

beschafft. Der Kunde stellt die notwendige Leistungsbeschreibung zur Verfügung. Er trägt die 

Verantwortung für die fachtechnische Eignung des Produkts, führt die Qualitätskontrolle und ggf. 

die technische Abnahme durch. Das LZN unterstützt den Kunden auf Wunsch bei der Erstellung 

der Leistungsbeschreibung. 

 

1.3 Im Fall eines Modellwechsels, einer Produktveränderung oder Produktweiterentwicklung 

behält sich das LZN vor, einen nach Preis und Qualität gleichwertigen Artikel zu beschaffen. 

 

1.4 Soweit keine gesonderte Lieferanschrift mitgeteilt wird, erfolgt die Lieferung der bestellten 

Ware an die Dienstanschrift der Bestellerin oder des Bestellers. Die Lieferung erfolgt in der Regel 

per Spedition oder Paketdienst. 

 
2. Preise, Abrechnung, Kalkulation 

 

2.1 Das LZN kalkuliert seine Preise gemäß § 26 LHO grundsätzlich kostendeckend. Auf 

standardisierte Waren werden festgelegte Gemeinkostenzuschläge erhoben. Bei Einzel- und 

Sonderbeschaffungen sowie bei der Vermittlung von Dienstleistungen bemisst sich der Zuschlag 

am Aufwand. Die Preise sind dem Webshop oder dem Angebot des LZN zu entnehmen. Die 

Abrechnung mit dem Hersteller/Lieferanten erfolgt grundsätzlich durch das LZN. 

 

2.2 Die Kalkulation der Preise obliegt dem LZN. Im Rahmen einer vertrauensvollen und 

transparenten Zusammenarbeit wird das LZN die Ressorts in geeignetem Rahmen über die Bilanz 

und Kostenstruktur unterrichten. Dabei soll der Preisbildung eine wesentliche Bedeutung 

zukommen. 

 

2.3 Für den Zeitraum der Gewährung einer auf Kostendeckung angelegten Zuführung werden 

keine Gemeinkostenzuschläge auf den Einstandspreis kalkuliert. Mit Absenkung der Zuführung 

wird ein gegenläufig ansteigender, kostendeckender Gemeinkostenzuschlag erhoben. 

Das LZN stellt die Ware den Dienststellen zu folgenden Konditionen zur Verfügung: 

Zahlungsziel: 14 Tage Skonto 

 30 Tage rein netto 
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Auf alle Standardartikel gewährt das LZN 2 % Skonto. Bei nichtstandardisierten Artikeln wird der 

Prozentsatz des Lieferantenskontos an den Kunden weitergegeben. 

Diese Regelung greift nicht für Kunden, soweit sie sich im Rahmen der Beschaffung von Dienst- 

und Schutzbekleidung sowie Sonderausstattung des LZN bedienen. 

 
3. Bezahlung 

 
Alle Artikel werden grundsätzlich auf Rechnung geliefert. Zuzüglich zum Einstandspreis wird 

abhängig von der Art bzw. vom Umfang der Transportleistung ein Versandspesenanteil erhoben. 
 
4. Gewährleistung 

 

Die Ansprüche des Kunden richten sich grundsätzlich nach den gesetzlichen Regelungen und 

Fristen, soweit sich durch nachstehende Regelungen keine Abweichungen ergeben. Schäden, die 

auf natürlichen Verschleiß, unsachgemäßen Gebrauch oder mangelnde Pflege zurückzuführen 

sind, begründen keinen Anspruch gegen das LZN. Die Unsachgemäßheit bestimmt sich 

insbesondere nach den Angaben des Herstellers. Rechnung und Lieferschein sind Grundlage für 

die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen. Im Gewährleistungsfall wird das LZN tätig. 

Bei technischen Artikeln ist direkt der in der Bedienungsanleitung genannte Hersteller oder 

Service-Partner anzusprechen. 

 
5. Umtausch, Rückgabe 

 

5.1 Bei Schutz- oder Dienstbekleidung kann innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt kostenlos 

ein Umtausch oder die Rückgabe erfolgen, soweit der Artikel in der übersandten Größe nicht passt 

oder den dienstlichen Anforderungen an das Bekleidungsstück nicht genügt. Das LZN benötigt zur 

weiteren Bearbeitung die Originalverpackung und sämtliche beiliegenden Papiere des Herstellers 

unversehrt zurück. Die Umverpackung darf deshalb nicht mit einem Rücksendeaufkleber versehen 

werden. Maßanfertigungen sind von Umtausch oder Rückgabe ausgeschlossen. 

 
5.2 Umtausch oder Rückgabe aller sonstigen Artikel ist in Absprache mit dem LZN möglich. Zur 

Klärung der Vorgehensweise ist der Kundenservice anzusprechen. Ein Umtausch kann 

grundsätzlich nicht erfolgen, wenn der Artikel auf speziellen Kundenwunsch gefertigt wurde.  

 
6. Nutzergruppen 

 

Zur Förderung der vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen dem LZN und den 

Landesdienststellen und um die Belange und Wünsche der Kunden besser berücksichtigen zu 

können, werden für bestimmte Produktgruppen des Standardsortiments Nutzergruppen gebildet. 
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Aufgaben dieser Nutzergruppen sind die Mitgestaltung und Fortentwicklung des Produktkataloges, 

die Unterstützung bei der Standardisierung des Artikelsortiments, sowie eine Qualitätssicherung 

der Produkte und Leistungen. Die Mitglieder der Nutzergruppen werden von den Behörden, 

Dienststellen und Einrichtungen der Landesverwaltung benannt. Das LZN trifft nähere 

Bestimmungen über Größe und Zusammensetzung die Nutzergruppen. Sie werden vom jeweiligen 

Fachverantwortlichen des LZN angeleitet. 

 
7. Eigentumsvorbehalt 

 

Die bestellte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des LZN. Vor 

Eigentumsübergang ist eine Veräußerung, Verarbeitung oder Umgestaltung der Ware ohne 

ausdrückliche Einwilligung des LZN nicht zulässig. 

 
8. Datenschutz 

 

Alle personenbezogenen Daten werden grundsätzlich vertraulich behandelt. Die für die 

Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden gespeichert und bei der Bestellabwicklung 

erforderlichenfalls im Rahmen der Zweckbestimmung an verbundene Unternehmen weitergeleitet. 

 
9. Verschiedenes 

 

9.1 Die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie Sonderausstattung im Rahmen der 

länderübergreifenden Kooperationen bleibt unberührt. Es gelten weiterhin die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen in der jeweils geltenden Fassung. 

 

9.2 Sofern für Fachbedienstete Bekleidungskonten geführt werden, bietet das LZN an, diese 

als virtuelle Konten weiterzuführen. Näheres bedarf einer gesonderten Abstimmung zwischen der 

Dienststelle und dem LZN. 
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